
  
Stadt Hungen 

   

Vorlage-Nr.: 2026/6 
 

 

Betreff: 
 

Feststellung des am längsten ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung 
angehörenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
11 Allgemeine Verwaltung Markus Seibert  14.01.2026 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 
FB 1 
Zentrale Dienste 

FB 2 
Bürgerdienste 

FB 3 
Technische Dienste 

FB 4 
Finanzen 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 
 
 
 Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Finanzen 

Kostenstelle / Sachkonto  

Investitionsnummer  
  
Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 
 Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 
 

Unterschrift Bürgermeister 
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Betreff: Feststellung des am längsten ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung 
angehörenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung 
 

Anlage(n):  
Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

11 Allgemeine Verwaltung Markus Seibert  14.01.2026 
 
Beteiligung Ortsbeirat erforderlich: Nein 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 30.04.2026 öffentlich beschließend  

 
Beschluss: 
Es wird festgestellt, dass Herr Wolfgang Macht (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) das am 
längsten ununterbrochene Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist.  
 

 
Sach- und Rechtslage: 
Nach § 57 Abs. 1 Satz 3 HGO führt bis zur Wahl des Vorsitzenden das am längsten 
ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung angehörende Mitglied, das hierzu bereit 
ist, den Vorsitz.  
 
Bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit führt das unter diesen Personen älteste Mitglied den 
Vorsitz. 
 
Sie oder er übernimmt die Sitzungsleitung, bis die Wahl der oder des Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung durchgeführt ist. Weigert sich das am längsten  
ununterbrochene der Gemeindevertretung angehörende Mitglied die Sitzungsleitung zu 
übernehmen, ist dem nächstlängsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehörende 
Mitglied die Sitzungsleitung zu übertragen. 
 
Die Stadt Hungen hat festgestellt, dass Herr Wolfgang Macht seit 1987 ununterbrochen 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen ist.  
 
Danach folgen Herr Frank Bernshausen, seit 1995 ununterbrochenes Mitglied und  
Herr Karl-Ludwig Büttel, seit 1997 ununterbrochenes Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen. 
 
 
 
 
 
 




